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A 67 Umweltamt
A 67.2 Untere Naturschutzbehörde

Luckenwalde, 02.09.2024 
Frau Lüddemann

A 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklungsamt 
Frau Schönberner

Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zum BP Nr. 51/2023 
„Feuerwehrtechnisches Zentrum Teltow-Fläming“ der Stadt Luckenwalde 
hier: frühzeitige Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

AZ bei A 67.2: 41532/24/672

Meiner Stellungnahme liegen die folgenden am 11.07.2024 im Umweltamt, SG Untere 
Naturschutzbehörde, eingegangenen Unterlagen zu Grunde:

- Anschreiben vom 02.07.024
- Vorentwurf Planzeichnung Stand 08.07.2024
- Vorentwurf Begründung Stand 08.07.2024

□ Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
x Betroffenheit durch die vorgesehene Planung

Aus naturschutzrechtlicher Sicht ist momentan die Verwirklichung der beabsichtigten 
Planung nicht möglich, weil dem Vorhaben rechtliche Vorgaben entgegenstehen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden 
können.

1. Einwendungen

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 
werden können

Einwendungen

1.1.
Im Entwurf des Umweltberichtes - hier Entwurf Biotopkartierung - wurden besonders geschützte 
Biotope innerhalb des Geltungsbereich festgestellt.
Die Flächen sind nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG geschützt.
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Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope führen können, sind nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 
BNatSchG verboten.
Nutzungsänderungen oder-intensivieren sind ebenso nach § 18 Abs. 2 BbgNatSchAG verboten. 
Grundsätzlich sind erhebliche Eingriffe in o. g. Biotope zunächst zu vermeiden und/oder zu 
minimieren (vgl. § 15/1 BNatSchG).
Eine verbindliche Bauleitplanung darf nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. Höherrangiges 
Recht sind insofern alle Rechtsnormen, insbesondere Rechtsverordnungen und Gesetze. Hierzu 
zählen neben den Bestimmungen des Lebensstättenschutzes besonders geschützter Tier- und 
Pflanzenarten (§ 44 BNatSchG) u. a. auch der Schutz der wertvollen Biotope nach § 30 
BNatSchG.
Entsprechend des Planungsinhaltes sind Verluste und Beeinträchtigungen dieser Biotope zu 
erwarten.

1.2.

Bei der Bauleitplanung sind, neben der Betrachtung des Schutzgutes „Arten/ Biotope“ im Rahmen 
der Eingriffsregelung, die Belange des besonderen Artenschutzes zu berücksichtigen. Es ist 
seitens des Vorhabenträgers zu prüfen, ob bei der Umsetzung des B-Plans die 
artenschutzrechtlichen Schädigungs- und Störungsverbote für alle planungsrelevanten 
europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten (Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
sowie die europäischen Vogelarten) gern. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eingehalten 
werden. Dies setzt eine fachlich nachvollziehbare Darstellung des entsprechenden Arteninventars 
im Planungsraum, eine korrekte Abarbeitung der Eingriffsregelung im Umweltbericht sowie eine 
artenschutzrechtliche Prüfung (Artenschutzfachbeitrag [AFB]) voraus. Entsprechende 
Kartierungen und eine Artenschutzprüfung fehlen bisher. Eine abschließende fachliche 
Beurteilung seitens der UNB ist somit noch nicht möglich.

b) Rechtsgrundlagen

Zu 1.1
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG 

Zu 1.2.
§ 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG

c) Möglichkeiten zur Überwindung 

Zu 1.1.
Primär muss eine Prüfung und Ausschöpfung aller Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der 
geschützten Biotope erfolgen. Diese sind von einer Bebauung oder Beeinträchtigung 
auszuschließen.
Damit der BP in seinen Planungen auch umsetzbar wird, sollte ein Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung (s. § 30 Abs. 4 BNatSchG) gestellt werden, sofern die Eingriffe nicht 
vermeidbar sind.
Der § 30 Abs. 4 BNatSchG ermöglicht es den Gemeinden durch einen entsprechenden Antrag 
auf Ausnahme oder Befreiung bereits im Vorfeld Rechtssicherheit über den in Aufstellung 
befindlichen BP zu erlangen.
Durch diese vorweggenommene „Generalausnahme“ erlangt die Gemeinde Rechtssicherheit 
hinsichtlich der Zulässigkeit und Vollziehbarkeit ihres Planes. Die Rechtsprechung nimmt 
teilweise ein Planungsverbot an, wenn bereits zum Zeitpunkt der Planaufstellung erkennbar ist, 
dass die Verwirklichung des Planes dauerhafte rechtliche Hindernisse (z.B.
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naturschutzrechtliche Verbote) entgegenstehen. Die Voraussetzungen für die Zulassung einer 
Ausnahme sind dieselben wie im § 30 äbs. 3 BNatSchG.
Wird der Antrag positiv entschieden, erstreckt sich die begünstigte Wirkung auf alle Vorhaben im 
Plangebiet. Weitere Ausnahmen durch die einzelnen Bauherren werden dann überflüssig und 
sind für das eigentliche Bauantragsverfahren nicht mehr zu prüfen.
Diese Erstreckungswirkung ist beschränkt auf 7 Jahre nach Inkrafttreten des BP.
Da auf Baugrenzen verzichtet wird, ist die gesamte Sonderbaufläche theoretisch bebaubar. 
Insofern ist die gesamte Fläche für Gemeinbedarf zu betrachten und zu bewerten (vgl. 
Verlustflächen Biotope).
Folgende Unterlagen wären vorzulegen:

• Aktuelle Biotoptypenkartierung
• Planzeichnungen
• Größe der beantragten Fläche in qm
• Begründung und Beschreibung des Vorhabens
• Beschreibung der jetzigen örtlichen Verhältnisse, Zustand der Natur, natürliche 

Gegebenheiten (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Bäume, 
sonstige vorhandene Gehölze, geschützte Biotope, Rote-Liste-Arten),
Bestandserfassung entsprechend der Brandenburgischen Kartieranleitung, ggf. Fotos

• Beschreibung zu erwartender Beeinträchtigungen der gesetzlich geschützten Biotope
• Darstellung vorgesehener Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung, zum Ausgleich 

der entstehenden Beeinträchtigungen der Biotope
• Ausgleichsmaßnahmen: Kartierung Istzustand, Erläuterung, Maßnahmenblätter,

Kartendarstellung
• Nachweis rechtliche Sicherung

Zu 1.2.
Neben der Betroffenheitsanalyse für das Schutzgut „Arten und Biotope“ im Rahmen der 
Eingriffsregelung, ist ein Artenschutzfachbeitrag zu erarbeiten. Darin ist auf Grundlage einer 
schlüssigen Artenerfassung zu prüfen, ob es bei der Realisierung des B-Planes zur Verletzung 
der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG kommen kann. Im 
Ergebnis der Kartierungen sind geeignete Vermeidungs- und funktionserhaltende Maßnahmen zu 
benennen. Die Schutzmaßnahmen und v.a. die funktionserhaltenden Maßnahmen im Sinne des 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG sind so zu präzisieren, dass bei einer späteren Planumsetzung davon 
ausgegangen werden kann, dass die Zugriffsverbote eingehalten werden können und die 
vorgezogene Realisierung der Maßnahmen im Fall der Planumsetzung gewährleistet ist.
Die Kompensationsmaßnahmen sind dafür genau zu quantifizieren und zu verorten. Ferner ist 
deren Umsetzung sicherzustellen und die langfristige rechtliche Sicherung, Pflege und Kontrolle 
vorzubereiten (z. B. über Festsetzungen innerhalb des B-Plans oder über dingliche Sicherung im 
Grundbuch und städtebaulichen Vertrag außerhalb).

Lässt sich trotz Schutzmaßnahmen die Verletzung der Zugriffsverbote nicht ausschließen, sind 
die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder für eine 
Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG zu prüfen. Die Zugriffsverbote gelten in diesem Fall für alle 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten (§ 44 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG).

Bei Fragen zu den Belangen des Artenschutzes, steht Ihnen in der UNB Frau Schön zur 
Verfügung (Tel.: 03371 608-2502, miriam.schoen@teltow-flaeming.de).

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfanges des Umweltberichts (UB)

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen

mailto:miriam.schoen@teltow-flaeming.de
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aa)
Gern. § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr.7 und § 1a 
BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem UB beschrieben und bewertet werden 
(entsprechend der Anlage zum BauGB).

aaa)
Auf Basis faunistischer Kartierungen von Vögeln, Reptilien, Fledermäusen, Waldameisen, 
holzbewohnenden Käfern, Amphibien und der Erfassung von Lebensraumtypen von 
gemeinschaftlichem Interesse (LRT) ist ein Artenschutzfachbeitrag zu erstellen. Ergeben sich im 
Zuge der Begehungen Hinweise auf Vorkommen weiterer streng geschützter Arten, sind diese in 
die Prüfung mit einzubeziehen. Im Konfliktfall sind geeignete Vermeidungs- und 
funktionserhaltende Maßnahmen zu entwickeln und langfristig zu sichern. Lassen sich die 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote trotz Schutzmaßnahmenkonzept nicht sicher einhalten, 
sind die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen und darzulegen, 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung

bb)
Neben dem o.g. UB ist ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag erforderlich (Grünordnungsplan 
[GOP] nach § 11 BNatSchG).
Der Fachplan enthält in der Regel fachspezifisch weitergehende Inhalte als der UB. Der UB, der 
ebenfalls Aussagen zu „geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen" enthalten muss, konzentriert sich daher eher auf den Aspekt der 
Umweltprognose als auf Abwägungsgesichtspunkte.
Adressaten des UB sind diejenigen, die von den Umweitauswirkungen betroffen sein könnten. 
Daher muss der Umweltbericht eine allgemein verständliche Zusammenfassung enthalten, aus 
der Dritte, also „Nichtfachleute", entnehmen könnten, ob und in welchem Umfang sie von den 
Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben betroffen sein können (entsprechend 
Nr. 3 c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB). Der Fachplan des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist auf der Ebene des Bebauungsplanes jedoch der GOP (Kommentar zum 
BNatSchG - Schumacher/Fischer-Hüftle, 2. Auflage, Verlag W. Kohlhammer; Seite 247, Anstrich 
9). Unbenommen der rechtlichen Grundlage würde die UNB auf einen eigenständigen GOP 
verzichten, wenn der UB alle Angaben und Inhalte eines GOP enthält und eine vollständige 
Übernahme der geplanten grünordnerischen Festsetzungen erfolgt.

bbb)

Für die artenschutzfachliche Prüfung sind fachgutachterliche Karteirungen folgender 
Artengruppen nach den aktuellen Methodenstandards erforderlich:

1. Brutvögel: sechs Begehungen zur Erfassung zwischen Anfang März und Anfang Juli in 
Form einer Revierkartierung in Anlehnung an SÜDBECK et al., Erfassung von 
Horststandorten und Höhlenbäumen

2. Reptilien: sechs Begehungen zur Erfassung von Reptilien (April bis Juni) durch eine 
sachverständige Person ggf. ergänzt durch Ausbringung reptilienblechen

3. Fledermäuse; Vor-Ort-Begehung zur Einschätzung des Quartierpotentials im 
Baumbestand sowie Einschätzung möglicher Quartiere und des zu erwartbaren 
Artenspektrums durch optische Einschätzung vom Boden aus mit dem Fernglas sowie ggf. 
einer Detektorbegehung mit Rufauswertung, Kartierung von Sommer- und 
Winterquartieren im Gebäudebestand unter Angabe des Vorgefundenen Artenspektrums

4. Waldameisen: Kontrolle auf Nester der hügelbauenden Waldameisen
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5. Holzbewohnende Käfer: Kontrolle von geeigneten Gehölzen auf das Vorkommen 
holzbewohnender Käferarten

6. Amphibien: Kartierung von Laichhabitaten und Landlebensräumen bei entsprechenden 
Witterungsverhältnissen und zu entsprechenden Witterungsverhältnissen und zu 
entsprechenden Jahreszeiten mit fachlich anerkannten Methoden, Erfassung des 
Artenspektrums

7. Erfassung von Lebensraumtypen von gemeinschaftlichen Interesse (LRT)

Wird vor Ort eine potenzielle Lebensraumeignung für weitere streng geschützte Tier- oder 
Pflanzenarten festgestellt, sind diese Spezies in die artenschutzrechtliche Prüfung 
miteinzubeziehen.

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen
keine

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 
keine

4. Weiter gehende Hinweise

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit
Angaben des Sachstandes und des Zeitrahmens:
keine

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage:

1.

Der Umweltbericht bzw. auch Fachplan kann im Vorfeld der folgenden Trägerbeteiligung gern mit 
der UNB abgestimmt werden (als E-Mail an Frau Lüddemann; birgit.lueddemann@teltow- 
flaeming.de).

2.
Innerhalb der naturschutzfachlichen und -rechtlichen Betrachtung ist eine Alternative zur 
geplanten Zufahrt zu prüfen. Vorschläge zu möglichen alternativen wurden seitens der UNB 
bereits in der E-Mail vom 23.05.2024 und in den Abstimmungsgesprächen unterbreitet.
Die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG hat für die gesamte Fläche 
„Gemeindebedarf und für die Erschließung zu erfolgen.

3.
Flächennutzungsplan (FNP)/Landschaftsplan (LP)
Grundsätzlich sind auf der Ebene der Bauleitplanung die örtlichen Ziele, Maßnahmen und 
Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftsplanung (§§ 9 ff BNatSchG) konkret 
darzustellen. Für den Bereich dieses Bauleitplanes ist der Landschaftsplan (LP) aus dem Jahr 
1999 maßgebend. In diesem LP wird das bisher nicht bebaute Plangebiet als Waldfläche 
dargestellt. Somit widerspricht der B-Plan gegenwärtig dem Landschaftsplan.
Aus Sicht der Landschaftsplanung ist demnach der LP als räumlicher und sachlicher Teilplan 
fortzuschreiben.

mailto:birgit.lueddemann@teltow-flaeming.de
mailto:birgit.lueddemann@teltow-flaeming.de
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Grundsätzlich sind Landschaftspläne mindestens alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen, ob und 
in welchen Umfang mit Blick auf die in § 11 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG genannten Kriterien 
eine Fortschreibung erforderlich ist. Diese Prüfung beinhaltet nach § 9 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 
BNatSchG auch die Richtigkeit der Angaben über den vorhandenen und zu erwartenden 
Zustand von Natur und Landschaft (Aktualität). Die Angaben müssen nach wie vor inhaltlich 
richtig sein, das betrifft insbesondere das Vorkommen von Arten und Lebensgemeinschaften, 
aber auch methodisch müssen sie dem Stand der Technik entsprechen.

Entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 g BauGB sind die Darstellungen des LP zu berücksichtigen. Dies 
erfolgt hier bisher nur noch in ungenügendem Maß. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde 
jedoch bereits ausgesprochen und soll im parallel durchzuführenden Änderungsverfahren des 
FNP Berücksichtigung finden.

4.
Im Geltungsbereich sind durch Baugenehmigungen naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen festgesetzt . (z.B. Gehölzpflanzen, Biotoppflege,
Artenschutzmaßnahmen). Dies betrifft das ganze Gebiet.
Neue Bebauungen oder Erschließungsmaßnahmen dürfen die festgesetzten A/E-Flächen nicht 
erfassen.

5.
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit Bezug zum besonderen Artenschutz müssen gemäß § 15 
Abs. 4 BNatSchG auch in rechtlicher Hinsicht gesichert werden. Maßnahmen die einen 
städtebaulichen Bezug haben und bodenrechtlich relevant sind, können üblicherweise über 
entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert werden.

Maßnahmen denen der städtebauliche Bezug bzw. die bodenrechtliche Relevanz fehlt (z.B. 
Maßnahmen außerhalb des Bebauungsplangebietes oder zu konkretisierende Ausführungen 
bezüglich der Flächenpflege und der Erfolgskontrolle) müssen über einen städtebaulichen Vertrag 
gesichert werden. Bisher liegen keine Unterzeichneten städtebaulichen Verträge vor. Der 
Nachweis über die Sicherung und Kompensationsmaßnahmen hat spätestens vor 
Satzungsbeschluss der Unteren Naturschutzbehörde vorzuliegen.
Eine zusätzliche privatrechtliche Sicherung z. B. durch Grundbucheintrag ist erforderlich und 
sinnvoll, sofern die Flächen nicht im Besitz des Vorhabenträgers sind. Nur dann können die 
Maßnahmen auch bei einer denkbaren Weitergabe oder Veräußerung des Grundstücks an Dritte 
oder bei geplanter Realisierung auf Grundstücken im Eigentum Dritter durchgesetzt werden.

Der städtebauliche Vertrag einschließlich des Maßnahmen- und Pflegekonzeptes sind mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und spätestens vor Satzungsbeschluss vorzulegen.

Sollte die rechtliche Sicherung bis zum Bauantragsverfahren nicht nachgewiesen sein, besteht 
die Gefahr, dass es so lange zur Versagung der Baugenehmigung kommt, bis die rechtliche 
Sicherung der Kompensationsmaßnahmen erfolgt ist.



7

6.

Gemäß § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze 
abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Das gilt für alle Gehölze, unbeachtet 
dessen, ob sie gesetzlich geschützt sind oder nicht.

Mit freundlichen Grüßen

B. Paul
Sachgebietsleiterin

Gesetzliche Grundlagen - Fundstellen der zitierten Gesetze und Verordnungen

BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I Nr. 51 S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), geändert durch Viertes Gesetz zur Änderung des BNatSchG 
vom 14.12.2022

BbgNatSchAG - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 
(GVBI. I Nr. 3, Nr. 21), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBI. 
I/24, [Nr. 9], S.11)

NatSchZustV- Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden 
(Naturschutzzuständigkeitsverordnung - NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBI. II Nr. 43), 
zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der NatSchZustV vom 19. Juli 2021 (GVBI. 
II Nr. 71)

BauGB
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. I S. 394) m. W. v. 01.01.2024 (BGBl. I S. 
184)
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Cottbus, 19.08.2024  

Bebauungsplan Nr. 51/2023 "Feuerwehrtechnisches Zentrum Teltow-
Fläming" der Stadt Luckenwalde 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 02.07.2024 
 - Begründung mit Umweltbericht, 08.07.2024 
 - Planzeichnung, 08.07.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachliche Zu-
ständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Teltow-Fläming. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
Dieses Dokument wurde am 19.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
Bebauungsplan Nr. 51/2023 "Feuerwehrtechnisches Zentrum 
Teltow-Fläming" der Stadt Luckenwalde 

Ansprechpartner*In: Frau Blumberg, Tel.: 0355-4991-1339 
TOEB@lfU.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Sachstand 
Antragsgegenstand ist der Bebauungsplan Nr. 51/2023 „Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)“ der 
Stadt Luckenwalde. Der B-Plan wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. Ziel der 
vorgelegten Planung ist die Entwicklung eines Kompetenzzentrums für Brand- und Katastrophenschutz 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Das Aufgabengebiet umfasst u.a. das Aus- und 
Fortbildungszentrum mit Trainings- und Übungsflächen, Unterhaltung des Katastrophenschutzlagers, 
Lager- und Werkstatträume für Rettungs- und Schutzausrüstung. Im Geltungsbereich wird eine 
Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehrtechnisches Zentrum“, Grün- und Verkehrsflächen festgesetzt. Die 
Zufahrt soll ausgebaut werden.  

In räumlicher Nähe des vorliegenden B-Planes befinden sich nach Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) genehmigungsbedürftige Anlagen (Windenergieanlage, Bauschuttrecyclinganlage, 
Bodenaufbereitungsanlage). Er liegt im Einwirkungsbereich von Verkehrsimmissionen. Die 
nächstgelegen schutzwürdige Nutzung befindet sich im Brandweg. 

Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m. 
§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen 
unterschiedlicher Nutzung einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 
und 3 BImSchG) auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen 
ausgeschlossen werden. 
 
2. Fazit 
In der Begründung wird eine nähere Betrachtung der Auswirkungen der Planung (Immissionen) auf das 
Schutzgut Mensch in Aussicht gestellt. Die Anwendung und Ergänzung weiterführender 
Untersuchungen/Gutachten zu den Schutzgütern Mensch und Klima/Luft sind nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand nicht erforderlich. Ein plausible, verbal-argumentative Darstellung (u.a. 
Nutzungsintensitäten, Nutzungszeiten) wird nach jetzigem Kenntnisstand als ausreichend bewertet. 
Die Vorbelastung der umgebenden gewerblichen Anlagen ist ebenfalls in die Beurteilung einzustellen. 

Ausgehend von Art und Umfang der geplanten Weiterentwicklung eines Kompetenzzentrums für 
Brand- und Katastrophenschutz und dem bereits in der näheren Umgebung existierenden 
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Nutzungsbestand sind erhebliche Immissionskonflikte infolge der Vorhabensrealisierung derzeit nicht 
zu erwarten. 

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen.  

 
 
 
Dieses Dokument wurde am 19.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 


































